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Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz (CO2KostAufG) 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister, 
 
nachdem nunmehr die ersten Fernwärmerechnungen für das Jahr 2023 vorliegen, zeigt 
sich, dass mit dem CO2KostAufG massive Ungerechtigkeiten verbunden sind.  

Die nach CO2KostAufG pauschal zu ermittelnden Emissionskosten übersteigen die tatsäch-
lich angefallenen Emissionskosten massiv, sie sind doppelt oder gar 2,3 mal so hoch.  

Diese Diskrepanz zwischen tatsächlichen und pauschalierten Kosten sorgt für eine massive 
Frustration der Wohnungsunternehmen über die Fernwärme und beschädigt die Akzeptanz 
und das Image der Fernwärme. Heizkostenabrechnungen müssen im Nachhinein korrigiert 
werden, was zu unnötiger Bürokratie sowie unnötigen Kosten führt und letztlich auch für die 
Mieter nicht nachvollziehbar ist.  

Die Aufteilung des CO2-Preises auf Mieter und Vermieter entsprechend CO2KostAufG soll 
auf Vermieter finanziellen Druck ausüben, ihre Gebäude auf CO2-freie Wärme umzustellen 
und/oder den Energieverbrauch zu verringern. Die Beispiele in Anlage 2 zeigen allerdings, 
dass das CO2KostAufG die Aufteilung von CO2-Kosten verlangt, die doppelt bis 2,3 mal so 
hoch sind, wie die tatsächlich angefallenen Kosten. Und die tatsächlich angefallenen CO2-
Kosten sind darüber hinaus 1,7 mal so hoch, wie bei einer Versorgung mit Erdgas. 

Zu Recht wird bei Gebäuden, die dem Denkmalschutz oder einem Anschluss- und Benut-
zungszwang der Fernwärme unterliegen, der Vermieteranteil um 50 % reduziert, da sie ent-
weder bei der Gebäudedämmung oder bei der freien Wahl der Energieversorgung einge-
schränkt sind. 

Bei Fernwärme ohne Anschluss- und Benutzungszwang  

- werden dagegen alle CO2-Kosten aufgeteilt, obwohl der Vermieter die Versorgungs-
struktur gar nicht beeinflussen kann,  

- ist dies ganz besonders bei Auskopplung von Wärme aus Kohlekraftwerken proble-
matisch, denn die Kohle wird für die Stromerzeugung verwendet, 

- findet wegen des europäischen Emissionshandels eine Anwendung der finnischen 
Methode statt, die bei Kraft-Wärme-Kopplung den meisten Brennstoff der Wärme 
zuordnet, 
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- wird bei Anlagen im EU-Emissionshandel nach CO2KostAufG pauschal der durch-
schnittliche Zertifikatepreis aus den ETS-Versteigerungen angesetzt, obwohl nach 
wie vor ein Teil der Zertifikate kostenlos zugeteilt werden, dem Mieter dafür also 
gar keine CO2-Kosten entstehen, 

- erleben wir als Wohnungswirtschaft zur Zeit mangels Rechtssicherheit eine weitge-
hend chaotische Umsetzung des CO2KostAufG in Bezug auf § 3 „Informationspflicht 
bei der Lieferung von Brennstoffen oder Wärme“, d. h. die notwendigen Werte wer-
den noch nicht oder fehlerhaft angegeben. Dies verhindert, dass die Wohnungsun-
ternehmen zeitnah Heizkostenabrechnungen erstellen können. 

Wir verlangen deshalb eine zügige Novelle des CO2KostAufG, die 

- nur die tatsächlich entstandenen und in der Rechnung ausgewiesenen CO2-
Emissionskosten aufteilt 

- bei Fernwärme generell nur 50 % der CO2-Kosten aufteilt, da die Wohnungsun-
ternehmen keinerlei Einfluss auf die Auswahl der Energieträger haben. 

Außerdem bedarf es einer Regelung, wonach die Energieversorger bereits mit der Rech-
nungsstellung alle erforderlichen Daten zur Verfügung stellen können. Heizkostenabrech-
nungen sollen die Mieter möglichst bald über den Verbrauch und die Kosten des letzten Ab-
rechnungszeitraumes informieren. Die unterjährigen Verbrauchsinformationen leisten dies 
nicht, da sie nur auf die in der eigenen Wohnung verbrauchten Wärme und auch nicht auf 
Kosten abstellen, und das auch nicht können. Darüber hinaus sind zusätzliche Aufwände 
wegen Korrekturen von Heizkostenabrechnungen das letzte, was Mieter sowie Wohnungs-
unternehmen in der heutigen Situation brauchen. 

In Anlage 1 unterbreiten wir den konkreten Änderungsvorschlag. 

Die Wohnungswirtschaft hat immer zu einer Aufteilung des CO2-Preises nach Stufenmodell 
gestanden. Was hier aber derzeit bei der Fernwärme passiert und seine Ursache darin hat, 
dass bei den Beratungen zum CO2KostAufG in letzter Minute Wärmeerzeugungsanlagen 
einbezogen wurden, die dem Europäischen Emissionshandel unterliegen, ist nicht mehr 
vermittelbar.   

Ein gleichlautendes Schreiben habe ich auch an die Bundesministerin für Wohnen, Stadt-
entwicklung und Bauwesen, den Bundesminister der Justiz sowie an die Fraktionsvorsitzen-
den der Regierungsfraktionen gesandt. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Axel Gedaschko 
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Anlage 1 – Änderungsvorschlag 

§ 3 Abs. 4 Nr. 4 

(4) Die Informationspflicht nach den Absätzen 1 bis 3 gilt für Wärmelieferanten entspre-
chend mit den Maßgaben, dass  

... 

4. im Fall der Wärmelieferung aus Wärmenetzen, die zumindest anteilig aus Wärmeerzeu-
gungsanlagen gespeist werden, die dem Europäischen Emissionshandel unterliegen, 

a) im Rahmen der Ableitung des einheitlichen Emissionsfaktors nach Nummer 3 abwei-
chend von Absatz 1 für diese Wärmeerzeugungsanlagen, die nach den Vorgaben des 
Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes zu berichtenden Emissionsdaten und Pro-
duktionsmengen zugrunde zu legen sind, und 

b) für den aus diesen Wärmeerzeugungsanlagen stammenden Anteil der Wärmeliefe-
rung abweichend von Absatz 2 als maßgeblicher Zertifikatepreis der Durchschnittspreis 
der Versteigerungen nach § 8 Absatz 1 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes 
in dem der Rechnungsstellung vorangegangenen Kalenderjahr heranzuziehen ist. , 

b) der Emissionspreis für die insgesamt gelieferte Wärme auszuweisen ist, 

c) bis zum Vorliegen der Informationen nach Nr. 4 a), aber längstens bis zum 
30.06. des auf das Berichtsjahr folgenden Kalenderjahres, die Informationen des 
Jahres vor dem Berichtsjahr verwendet werden dürfen. 

 

§ 4 Maßgeblicher Zertifikatepreis 

(1) Der maßgebliche Preis der Emissionszertifikate entspricht 

1. bis einschließlich zum Jahr 2025 dem Festpreis der Emissionszertifikate nach § 10 
Absatz 2 Satz 2 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes, 

2. im Jahr 2026: Dem Mittelwert des Preiskorridors nach § 10 Absatz 2 Satz 4 des 
Brennstoffemissionshandelsgesetzes, 

3. ab dem Jahr 2027: Dem Durchschnittspreis der Versteigerungen nach § 10 Absatz 1 
des Brennstoffemissionshandelsgesetzes im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. Novem-
ber des jeweils vorangegangenen Kalenderjahres. 

(2) Das Umweltbundesamt veröffentlicht die nach Absatz 1 Nummer 2 und 3 maßgeblichen 
Preise der Emissionszertifikate spätestens zehn Werktage vor dem Beginn des jeweiligen 
Kalenderjahres auf seiner Internetseite. 

(3) Das Umweltbundesamt veröffentlicht den nach § 3 Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe b 
maßgeblichen Durchschnittspreis nach § 19 Absatz 2 Nummer 2 zweiter Halbsatz der 
Emissionshandelsverordnung 2030 vom 29. April 2019 (BGBl. I S. 538), die durch Artikel 19 
des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist, bis zum 31. 
März des auf das Berichtsjahr folgenden Kalenderjahres auf seiner Internetseite. 

 

(3) Im Fall der Wärmelieferung aus Wärmenetzen, die zumindest anteilig aus Wärme-
erzeugungsanlagen gespeist werden, die dem Europäischen Emissionshandel unter-
liegen, ist der Emissionspreis für die insgesamt gelieferte Wärme zu verwenden. 
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§ 9 Beschränkungen bei energetischen Verbesserungen 

(1) Sofern öffentlich-rechtliche Vorgaben oder der Anschluss an ein Wärmenetz einer 
wesentlichen energetischen Verbesserung des Gebäudes oder einer wesentlichen Verbes-
serung der Wärme- und Warmwasserversorgung des Gebäudes entgegenstehen, ist der 
prozentuale Anteil, den der Vermieter an den Kohlendioxidkosten nach § 5, 6, 7 oder 8 zu 
tragen hätte, um die Hälfte zu kürzen. Zu den Vorgaben zählen beispielsweise 

1. denkmalschutzrechtliche Beschränkungen, 

2. rechtliche Verpflichtungen, Wärmelieferungen in Anspruch zu nehmen, insbesondere bei 
einem Anschluss- und Benutzungszwang der Anschluss an ein Wärmenetz, sowie 

3. der Umstand, dass das Gebäude im Geltungsbereich einer Erhaltungssatzung gemäß § 
172 Absatz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuchs liegt. 

(2) Wenn in Bezug auf ein Gebäude öffentlich-rechtliche Vorgaben oder der Anschluss an 
ein Wärmenetz sowohl einer wesentlichen energetischen Verbesserung des Gebäudes als 
auch einer wesentlichen Verbesserung der Wärme- und Warmwasserversorgung des Ge-
bäudes entgegenstehen, so erfolgt keine Aufteilung der Kohlendioxidkosten. 
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Anlage 2 

Beispiel 1 – Leipziger Stadtwerke 

Tatsächlicher Emissionspreis:  1.613,38 EUR netto (1.726,32 EUR brutto) 

Aufzuteilender Emissionspreis:  4.032,72 EUR (brutto) 

 

Es werden hier nach CO2KostAufG 2,3 mal so viel CO2-Kosten aufgeteilt, als 
überhaupt angefallen sind! Hauptgrund dürften die kostenlos zugeteilten Zertifikate 
sein. 

 

Zum Vergleich: ein Gebäude, das mit einem Gaskessel versorgt wird, zahlt bei vergleichbaren 
Verbrauch deutlich weniger CO2-Kosten nach BEHG, hier nur 58 %: 
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